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Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Wedel 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) gemäß beiliegender Anlage.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Beschluss der Zweitwohnungssteuersatzung mit 
einer Änderung empfohlen. Statt eines Hebesatzes von 1 % soll ein Hebesatz von 1,5 % zum 
Tragen kommen.    
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Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Der Rat der Stadt Wedel hatte am 24.10.2013 die Satzung der Stadt Wedel über die 
Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) und am 17.11.2016  
die 1. Nachtragssatzung beschlossen. Die Berechnungsgrundlage für die 
Zweitwohnungssteuer war dabei der von den Finanzämtern festgestellte und auch von allen 
Kommunen, die eine Zweitwohnungssteuer erheben, verwendete „Einheitswert“. Der 
Einheitswert ist ein von Amts wegen festgesetzter Richtwert für Immobilien, der für die 
Berechnung verschiedener Steuern, insbesondere auch der Grundsteuer, herangezogen 
wird. 
 
Die Steuer bemisst sich danach nach dem Jahresmietwert der Zweitwohnung. Als 
Jahresmietwert gilt die Jahresrohmiete. Diese wurde bis dato von den Finanzämtern auf 
der Basis des Hauptfeststellungszeitpunkts zum 01.01.1964  festgestellt. Zur Berechnung 
der Steuer wurde die Jahresrohmiete von der Verwaltung unter Berücksichtigung der 
Steigerung des Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte der 
Wohnungsmieten (VPI) jeweils für das Erhebungsjahr auf den September des Vorjahres 
hochgerechnet. 
 
Die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in Wedel war rechtskonform und 
stellte bis zur Änderung der Rechtsprechung mit ihren Regelungen ein gängiges Vorgehen in 
Schleswig-Holstein dar. Bei vielen Klagverfahren gegen die Zweitwohnungssteuer seit ihrer 
Einführung 2014 obsiegte die Stadt Wedel. 
 
Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 und Urteil vom 
Bundesverwaltungsgericht vom 27.11.2019 ist die Einheitsbewertung für die Bemessung der 
Grundsteuer verfassungswidrig. Die Verfassungswidrigkeit der Verwendung von 
Einheitswerten wurde zuletzt mit zwei Urteilen des Oberverwaltungsgerichts Schleswig 
vom 30.01.2019 (OVG Schleswig-Holstein, U.v. 30.01.2019 – 2 LB 92/18- und OVG 
Schleswig-Holstein, U.v. 30.01.2019 – 2 LB 90/18-) und dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2019 (BVerfG, B.v. 18.07.2019 – 1 BvR 807/12) auch 
für die Zweitwohnungssteuer bestätigt.  
 
Die Anwendung der bisher üblichen Berechnungsgrundlage, der von den Finanzämtern 
festgestellte Einheitswert in Form der Jahresrohmiete, ist somit unzulässig. Wenn in der 
Stadt Wedel weiterhin eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden soll, ist es daher 
erforderlich, die aktuelle Satzung, auch wenn sie nicht beklagt und daher noch nicht 
nichtig ist, diesen rechtlichen Vorgaben anzupassen. 
 
Alle Kommunen, die eine Zweitwohnungssteuer erheben, sind derzeit bestrebt, ihre 
Satzungen auf neue Berechnungsgrundlagen umzustellen, die den Einheitswert ersetzen 
können. Dabei muss die Zweitwohnungssteuer dem finanziellen Aufwand des 
Zweitwohnungsinhabers für das Innehaben der Zweitwohnung und damit dessen 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gerecht werden. Eine dafür geeignete 
Berechnungsgrundlage muss in jedem Fall den „Wert“ einer Wohnung angemessen 
berücksichtigen. Einfluss auf den Wert einer Wohnung haben insbesondere deren Größe, 
das Baujahr, der Grundstückswert und die Lage. Der Städteverband Schleswig-Holstein hat 
Mustersatzungen erstellt, die als Berechnungsgrundlage entweder die Jahresnettokaltmiete 
eines qualifizierten Mietenspiegels (für Wedel nicht vorliegend) vorsehen, oder als 
Berechnungsgrundlagen den Bodenrichtwert des Gutachterausschusses, die Größe der 
Wohnfläche, das Baujahr und die Gebäudeart zur Berechnung der Steuer heranziehen. 
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Diese Mustersatzungen müssen jedoch noch an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden 
und stellen daher nur Empfehlungen dar.   
 
Die Verwaltung hat einen einfach nachvollziehbaren neuen Berechnungsmodus, der zudem 
den marktgerechten Wert der genutzten Zweitwohnung angemessen berücksichtigt, 
gefunden. Dazu wurden auch persönliche Gespräche mit Vertretern des 
Gutachterausschusses des Kreises Pinneberg, der für die Erstellung von Bodenrichtwerten 
zuständig ist, geführt. Die Verwaltung beabsichtigt nun, als Veranlagungskriterien einen 
„Lagewert“ auf Basis der aktuell gültigen Bodenrichtwerte unter Berücksichtigung der 
Gebäudeart, die Wohnflächengröße der zu besteuernden Wohnung und das Baujahr des 
Gebäudes, in dem sich die Wohnung befindet, heranzuziehen. Die neue Satzung soll 
erstmals zur Berechnung der Zweitwohnungssteuer für das Jahr 2019, für das zwar eine 
Vorauszahlung, aber noch keine Festsetzung erfolgte, Verwendung finden. 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Auch andere Kommunen, wie z.B. Schenefeld, Uetersen, Pinneberg und Lübeck haben die 
Berechnungsgrundlage ihrer Zweitwohnungssteuersatzungen auf eine neue Basis umgestellt 
bzw. befinden sich gerade im Umstellungsprozess. Dabei nutzen die genannten Kommunen 
ebenfalls eine der drei Mustersatzungen als Grundlage und ergänzen die 
Veranlagungskriterien bzw. modifizieren sie um den Verfügungsgrad und berücksichtigen 
die Wochenanzahl im Jahr, in der das Objekt vermietet ist und dem Steuerpflichtigen 
selbst nicht zur Verfügung steht. 
 
Die Stadt Wedel ist kein klassischer Ferienstandort. Eine Berücksichtigung des 
Verfügungsgrades als Berechnungsgrundlage für die Zweitwohnungssteuer hält die 
Verwaltung daher für nicht sachgerecht. Daneben wenden die genannten Kommunen bzw. 
Städte bis auf Lübeck einen anderen Steuermaßstab an, so dass eine Vergleichbarkeit nur 
bedingt möglich ist.   
 
Der Gutachterausschuss des Kreises Pinneberg ermittelt gemäß § 196 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit §§ 14, 15 der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen 
und die Ermittlung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung – GAVO) 
Bodenrichtwerte. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, die den 
lagebedingten Wert eines (unbebauten) Grundstücks wiedergeben. Die aktuell gültigen 
Bodenrichtwerte können von jedermann telefonisch beim Gutachterausschuss erfragt oder 
im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de/DE/GAA/gaa_node.html eingesehen 
werden. In der aktuellen Bodenrichtwertkarte wird für Wedel nur noch unterschieden 
zwischen Ein- und Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern. Die früher verwendete 
Differenzierung nach Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern sowie Geschosswohnungsbau 
nimmt der Gutachterausschuss nur noch auf Anfrage vor. Die in den Bodenrichtwertzonen 
wiedergegebenen Werte stellen aus Sicht der Verwaltung einen geeigneten Maßstab für 
den durchschnittlichen lagebedingten Wert einer Wohnung dar. Die Gebäudeart (also 
Einzel-, Doppel-, Reihenmittel- und Reihenendhaus sowie Geschosswohnungsbau) hat 
ebenfalls einen Einfluss auf den Wohnungswert und sollte daher auch in die Berechnung 
der Zweitwohnungssteuer einfließen. Sie wird über den Bodenrichtwert, für den der 
Gutachterausschuss für Einzel-, Doppel-, Reihenmittel- und Reihenendhäuser sowie 
Geschosswohnungsbau unterschiedliche Werte herausgibt, Einfluss auf die Berechnung der 
Zweitwohnungssteuer nehmen.  
 
Im Einzelnen sollen für Wohnungen im Geschosswohnungsbau, die in Wedel den 
überwiegenden Teil der Zweitwohnungen bilden, die vom Gutachterausschuss auf der Basis 
einer durchschnittlichen GFZ von 0,7 veröffentlichten Bodenrichtwerte Verwendung 
finden. Für Einzelhäuser gelten maßgeblich die Bodenrichtwerte für Ein- und 
Zweifamilienhäuser (Bezugsgrundstücksgröße 600 m²). Da Doppelhäuser und 
Reihenendhäuser eine größere Nutzfläche bezogen auf die Grundstücksgröße aufweisen, 
berechnet der Gutachterausschuss für diese Gebäudearten einen Aufschlag von 8 % auf den 
Bodenrichtwert für Einfamilienhäuser. Da bei Reihenmittelhäusern die Nutzfläche bezogen 
auf die Grundstücksgröße noch größer ist, kommt in solchen Fällen sogar ein Aufschlag von 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/GAA/gaa_node.html


Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2020/026-1

20 % zum Tragen. Diese vom Gutachterausschuss auf die Gebäudeart bezogenen 
Bodenrichtwerte geben einen angemessenen durchschnittlichen Lagewert wieder, sind 
einfach zu berechnen und auch leicht für die Steuerpflichtigen nachzuvollziehen. Sie sollen 
daher im Rahmen der neuen Berechnungsgrundlage bei der Berechnung der 
Zweitwohnungssteuer Anwendung finden. Für Grundstücke, denen kein Bodenrichtwert 
zugeordnet werden kann, ist ein Bodenrichtwert anhand angrenzender 
Bodenrichtwertzonen zu schätzen.  
 
Darüber hinaus steigt der Wert einer Wohnung auch proportional zur Größe der Wohnung. 
Die bei der Berechnung anzusetzende Wohnfläche wird nach Maßgabe der 
Wohnflächenverordnung in der jeweils geltenden Fassung ermittelt.  
 
Abschließend hat selbstverständlich auch das Baujahr eines Gebäudes Einfluss auf den Wert 
einer darin befindlichen Wohnung. Je „jünger“ ein Gebäudes ist, desto neuwertiger ist 
dessen Ausstattung und desto eher wird es den aktuellen Nutzungsanforderungen gerecht. 
Als Baujahr gilt das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes. Im Falle einer Kernsanierung, in 
der das Gebäude zur Herstellung eines neuwertigen Zustandes bis auf die tragenden 
Strukturen, also Fundamente, Wände und Decken, komplett zurückgebaut wird, ist das 
Jahr der Kernsanierung maßgeblich. Als Faktor für die Berechnung soll das Baujahr, geteilt 
durch 1.000, einfließen.       
 
Die Verwaltung beabsichtigt zur Berechnung der Zweitwohnungssteuer die folgende Formel 
anzuwenden:  
 
Zweitwohnungssteuer = Lagewert (Bodenrichtwert auf die Gebäudeart bezogen) x 
Wohnungsgröße (in m²) x 1/1000 des Baujahres x Hebesatz in %     
 
Aufgrund des neuen Berechnungsmodus` ist es unvermeidlich, dass sich die 
Steuerforderungen für einige Steuerpflichtige mit der neuen Satzung erhöhen und für 
andere wiederum verringern werden. Um die Zweitwohnungssteuer auf der Grundlage der 
neuen Satzung so weit wie möglich aufkommensneutral zu veranlagen, also eine große 
Veränderung der Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer gegenüber der alten Satzung zu 
verhindern, ist auch der Steuersatz (aktuell 12 %) anzupassen. Hierfür sind 
Vergleichsrechnungen auf der Basis der neuen Berechnungsgrundlage für alle bisherigen 
Steuerfälle durchgeführt worden, wonach sich für künftige Festsetzungen ein Steuersatz in 
Höhe von 1 % anbietet. Im Jahr 2019 betrugen die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer 
ca. 86.000,- €. Auf dieser Grundlage sind der nachstehenden Tabelle die Veränderungen in 
den Steuereinnahmen zu entnehmen. 
 
Steuersatz 
in % 

Gesamtergebnis 
NEU in € 

Veränderungen 
zu Alt in € 

Veränderungen 
zu ALT in % 

Erhöhungen  
Einzelfälle in 
% 

1   68.000 -  18.000    79 31 
1,5 102.000 +  16.000  119 72 
2  136.000  +  50.000  158 93 
3 204.000 +118.000 237 96 

 
Entsprechend  der obigen Tabelle ergeben sich bei einem Steuersatz von 1 % künftig für 31 
% der Steuerpflichtigen eine Erhöhung, für 69 % hingegen eine Reduzierung der 
Zweitwohnungssteuer. Dabei würde die Erhöhung für die Steuerpflichtigen zwischen ca. 
10,- € und 800,- € variieren. In den Fällen einer Reduzierung der Steuerpflicht werden die 
Steuerpflichtigen zwischen ca. 50,- € und 3.000,- € entlastet. 
 
Zum Vergleich: Die oben genannten Kommunen haben folgende Steuersätze festgelegt: 
Schenefeld (1,5 %), Uetersen  (6 %) und Lübeck (1,3 %). Die Stadt Pinneberg erfasst derzeit 
noch die Daten und stellt Vergleichsberechnungen an. Beim Vergleich der Hebesätze ist 
allerdings wieder zu beachten, dass im Einzelfall unterschiedliche Berechnungsgrundlagen 
gewählt wurden und eine Vergleichbarkeit daher auch hier nur bedingt gegeben ist.  
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Um der aktuellen Rechtslage mit einer Nichtigkeit des Einheitswertes bei der Berechnung 
der Zweitwohnungssteuer gerecht werden zu können, sollte die neue Satzung mit 
Rückwirkung zum 01.01.2014, also der erstmaligen Einführung der Zweitwohnungssteuer, 
beschlossen werden. In diesem Falle gilt allerdings ein „Schlechterstellungsverbot“. 
Danach sind alle Steuerpflichtigen, die nach der neuen Satzung eine höhere Steuer für 
2019 zu entrichten haben als unter der alten Satzung, von den erhöhten Forderungen zu 
befreien. Gleichzeitig ist allen Steuerpflichtigen, die unter der neuen Satzung weniger 
Steuern zu entrichten haben als unter der alten Satzung, die Differenz zu der bereits 
geleisteten Steuervorauszahlung zu erstatten. Die damit verbundenen tatsächlichen 
„Kosten“ können nur geschätzt werden, werden aber einen Betrag in der Höhe von ca. € 
25.000,- wohl übersteigen.  
 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Die Anwendung der bisherigen Berechnungsgrundlage, eines Einheitswertes in Form der 
Jahresrohmiete, für die Zweitwohnungssteuer ist aufgrund der neuen Rechtsprechung 
verfassungswidrig. Es muss daher eine neue Satzung erlassen werden, wenn eine 
Zweitwohnungssteuer weiterhin erhoben werden soll. Mit der Erhebung der Steuer sind 
Einnahmen in der derzeitigen Höhe von ca. € 86.000 verbunden. Die Tendenz bei der 
Einnahmenhöhe war in der Vergangenheit bereits rückläufig. Die genaue Höhe der 
zukünftigen tatsächlich zu erzielenden Einnahmen auf der Basis der neuen Satzung ist 
derzeit nicht absehbar. Für die Erhebung der Steuer sind nicht unbeträchtliche personelle 
Ressourcen erforderlich. Die Zweitwohnungssteuer ist eine Abgabeart mit einer 
vergleichsweise jungen Rechtsprechung, vielen Widerspruchsverfahren und Klagen. Mit der 
Einführung neuer Berechnungsgrundlagen wird sich die Anzahl der Widerspruchsverfahren 
und Klagen aller Voraussicht nach weiter erhöhen. Neben einer halben Stelle, mit der die 
Steuer direkt erhoben wird, werden weiterhin nicht unbeträchtliche Ressourcen im 
Justiziariat, dem Einwohnermeldeamt und der Stadtkasse gebunden, so dass die 
Zweitwohnungssteuer im Sinne einer Wirtschaftlichkeit durchaus auch kritisch gesehen 
werden könnte. Alternativ könnte daher auch auf ihre Erhebung verzichtet werden, indem 
die alte Satzung nur aufgehoben und eine neue nicht beschlossen wird.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 zum Handlungsfeld Finanzen (HF 7) sind folgende 
Kompensationen vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2020 alt 2020 neu 2021 2022 2023 2024 ff. Erträge / 

Aufwendungen  in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge* 86.000,00 68.000,00  68.000,00  68.000,00  68.000,00  68.000,00  
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A) 86.000,00 68.000,00  68.000,00  68.000,00  68.000,00  68.000,00  
       
Investition 2020 alt 2020 neu  2021 2022 2023 2024 ff. 
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in EURO 
Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 
 
Anlage/n 
 

1 Zweitwohnungssteuersatzung 
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Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
(Zweitwohnungssteuersatzung) vom XXXXX 

Aufgrund des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 57), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom  23.06.2020 (GVOBl. Schl.-H. 2020 S. 364) sowie der 
§§ 1 Absatz 1, 2, 3 Absatz 1, Absatz 8 und § 18 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung 
vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005 S.27), zuletzt geändert durch  das Gesetz 
vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 425), wird nach Beschlussfassung durch 
den Rat der Stadt Wedel vom XXXXX folgende Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

Die Stadt Wedel erhebt als örtliche Aufwandsteuer eine Zweitwohnungssteuer. 

 

§ 2 

Steuergegenstand und Begriff 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet 
der Stadt Wedel. 

(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, über die jemand neben seiner 
Hauptwohnung zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs oder dem der 
Familienmitglieder oder Angehörigen verfügen kann, unabhängig davon, ob den 
Meldepflichten nach Bundesmeldegesetz nachgekommen wurde. 

(3) Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der zum 
Wohnen oder Schlafen bestimmt ist und zu dem eine Kochgelegenheit sowie 
eine sanitäre Einrichtung mit Waschgelegenheit gehört. 

(4) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass 
sie vorübergehend anders oder nicht genutzt wird. 

(5) Nutzen mehrere Personen gemeinschaftlich eine Wohnung, so gilt als 
Zweitwohnung der auf diejenigen Personen entfallende Wohnungsanteil. Für die 
Berechnung des Wohnungsanteils ist die Fläche der gemeinschaftlich genutzten 
Räume den an der Gemeinschaft beteiligten Personen zu gleichen Teilen 
zuzurechnen. Dem Anteil an der Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume 
ist die Fläche der von dem Nutzungsberechtigten allein genutzten Räume 
hinzuzurechnen. 

 

§ 3 

Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet der Stadt Wedel eine Zweitwohnung 
innehat. 
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(2) Haben mehrere Personen gemeinschaftlich eine Zweitwohnung inne, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

 

§ 4 

Befreiungen 

Von den in § 2 genannten Zweitwohnungen sind steuerfrei 

a) Wohnungen, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Trägern zu 
therapeutischen Zwecken oder für Zwecke der Erziehung als 
Jugendhilfemaßnahme zur Verfügung gestellt werden, 

b) Wohnungen, die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen 
dienen und sich in Pflegeheimen oder vergleichbaren Einrichtungen 
befinden, 

c) Wohnungen, die nicht dauernd getrennt lebende verheiratete oder in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Personen, deren gemeinsam 
genutzte Wohnung sich nicht im Stadtgebiet befindet, aus Gründen ihrer 
Erwerbstätigkeit, ihrer (Berufs-) Ausbildung oder ihres Studiums vorwiegend 
nutzen, sofern diese Wohnung nicht durch beide Personen genutzt wird. 

d) Wohnungen, die Studierende oder noch in Ausbildung befindliche Personen 
bei den Eltern oder einem Elternteil innehaben, soweit sich die 
Hauptwohnung am Studien- oder Ausbildungsort befindet. 

Die Befreiung gilt auch für Zweitwohnungen, wenn sich die Hauptwohnung in 
einer unter a) und b) genannten Einrichtung befindet. 

 

§ 5 

Steuermaßstab 

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Lagewert der Zweitwohnung multipliziert mit 
der Quadratmeterzahl der Wohnfläche multipliziert mit dem Baujahresfaktor 
der Zweitwohnung (Bemessungsgrundlage). 
 

(2) Für die Bestimmung des Lagewertes ist der jeweils aktuelle Bodenrichtwert für 
die jeweilige Bodenrichtwertzone, in der sich die Zweitwohnung befindet, 
maßgeblich. Der Bodenrichtwert wird vom zuständigen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte gemäß § 196 Baugesetzbuch in Verbindung mit den §§ 14, 15 
der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die 
Ermittlung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung) 
veröffentlicht. Für die Stadt Wedel ist dies der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte im Kreis Pinneberg. Dem Bodenrichtwert wird in der Stadt 
Wedel als Bezugsgröße 
 

1. bei den flächenabhängigen Bodenrichtwerten für Einzelhausgrundstücke 
einheitlich eine Grundstücksgröße von 600 m²,  

2. für geschossflächenzahlabhängige Bodenrichtwerte einheitlich eine 
Geschossflächenzahl von 0,7 

 
zugrunde gelegt. Ob es sich bei dem ausgewiesenen Bodenrichtwert um einen 
flächenabhängigen (Nr. 1) oder einen geschossflächenzahlabhängigen (Nr. 2) 
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Bodenrichtwert handelt, geht aus den beschreibenden Merkmalen der 
veröffentlichten Bodenrichtwerte hervor.  
 
Doppelhaus- bzw. Reihenhausgrundstücke ermöglichen gegenüber 
Einzelhausgrundstücken eine größere Nutzbarkeit des Grundstücks. Für diese 
Gebäudearten werden jedoch in der Bodenrichtwertkarte von dem 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Pinneberg keine gesonderten 
Bodenrichtwerte ausgewiesen. Den Berechnungsmethoden des 
Gutachterausschusses folgend, erfolgt die Berechnung des Bodenrichtwerts bei 
Doppelhaus- und Reihenendhausgrundstücken, indem  ein Zuschlag auf den in 
der jeweiligen Bodenrichtwertzone ausgewiesenen Bodenrichtwert für 
Einzelhausgrundstücke in Höhe von 8 %  angebracht wird. Bei Grundstücken, die 
mit einem Reihenmittelhaus bebaut sind, erfolgt die Berechnung des 
Bodenrichtwerts den Berechnungsmethoden des Gutachterausschusses folgend, 
indem auf den in der jeweiligen Bodenrichtwertzone ausgewiesenen 
Bodenrichtwert für Einzelhausgrundstücke ein Zuschlag in Höhe von 20 % 
angebracht wird.   
 
 

(3) Ist ein Bodenrichtwert für die konkrete Zweitwohnung nicht zu ermitteln, so ist 
anhand der betroffenen Bodenrichtwertzone oder der angrenzenden 
Bodenrichtwertzonen ein Bodenrichtwert zu schätzen. 
 

(4) Die bei der Berechnung anzusetzende Wohnfläche wird nach Maßgabe der 
Wohnflächenverordnung in der jeweils geltenden Fassung ermittelt.  
 

(5) Der Baujahresfaktor beträgt ein Tausendstel des Zahlenwerts des Baujahres. Das 
Baujahr ist das Jahr der Fertigstellung des Gebäudes. Im Falle einer 
grundlegenden Sanierung, die die Bausubstanz in einen nahezu neuwertigen 
Zustand versetzt, ist das Jahr deren Fertigstellung maßgeblich. 

 

§ 6 

Steuersatz 

Die Steuer beträgt 1 % des Steuermaßstabes nach § 5. 

 

§ 7 

Beginn und Ende der Steuerpflicht, Fälligkeit der Steuerschuld 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuerpflicht entsteht,  sofern die steuerpflichtige Person die Zweitwohnung 
ab dem Monatsersten eines Kalendermonats innehat, mit Beginn des 
Kalendermonats, ansonsten mit dem Beginn des Kalendermonats, der dem 
Beginn des Innehabens der Zweitwohnung folgt. Für die folgenden Jahre 
entsteht die Steuerpflicht jeweils am 01. Januar des Kalenderjahres. Die 
Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen 
des § 3 nicht mehr vorliegen.  

(3) Bei Tod des alleinigen Steuerpflichtigen einer Zweitwohnungssteuer endet die 
Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Todestag fällt. 
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(4) Die Jahressteuer ist in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November jeden Jahres vorauszuzahlen. Für die 
Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbeträge werden innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe, Erstattungsbeträge mit Bekanntgabe des Steuerbescheides 
fällig. Beträge bis 15,00 € Jahressteuer sind abweichend von Satz 1 zum 01. Juli 
des Steuerjahres in einer Summe zu zahlen. 

 

§ 8 

Anzeige-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten/Steuererklärung 

(1) Das Innehaben einer Zweitwohnung und deren Aufgabe im Stadtgebiet sind der 
Stadt Wedel innerhalb einer Woche nach Bezug bzw. Aufgabe der Wohnung 
oder Änderung der tatsächlichen Verhältnisse anzuzeigen. 

(2) Die steuerpflichtige Person ist zur Abgabe einer Steuererklärung innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung verpflichtet. 

(3) Die zu erstellende Steuererklärung ist nach dem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck abzugeben. Sie ist eigenhändig zu unterschreiben. 

(4) Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, insbesondere 
durch Mietverträge bzw. Mietänderungsverträge. Die Stadt Wedel kann weitere 
geeignete Nachweise (z.B. für einen Befreiungstatbestand) anfordern. 

(5) Die Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen und die Auskunftspflichten der 
Steuerpflichtigen und Dritter, insbesondere derjenigen, die der 
steuerpflichtigen Person  die Wohnung überlassen oder ihr die Mitbenutzung 
gestatten – z.B. Vermieterinnen und Vermieter, Grundstücks- oder 
Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer oder Verwalterinnen und 
Verwalter nach dem Wohneigentumsgesetz (WEG) in der jeweils geltenden 
Fassung - ergeben sich aus § 11 Absatz 1 Satz 2 KAG i.V.m §§ 90, 93 
Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 9 

Datenerhebung und -verarbeitung 

(1) Zur  Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung ist die Erhebung und 
Verarbeitung folgender Daten durch den Fachdienst Wirtschaft und Steuern der 
Stadt Wedel  gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e), Absatz 2 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 27.04.2016 i.V.m. §§ 3 Absatz 1, 4  
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) vom 02.05.2018 in der 
jeweils geltenden Fassung zulässig: 

a) Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstatus und 
gegebenenfalls Kontoverbindung der steuerpflichtigen Person, 

b) Name und Anschrift einer oder eines evtl. Handlungs- oder 
Zustellbevollmächtigten. 

(2) Daten dürfen erhoben werden durch Mitteilung oder Übermittlung von: 

     1. den Einwohnermeldeämtern; 

     2. den Finanzbehörden des Landes; 

3. dem Grundbuchamt; 
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4. dem Katasteramt/ Liegenschaftskataster; 

5. dem Bundeszentralregister; 

6. dem Kraftfahrtbundesamt; 

7. den Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern; 

     8. den Fachdiensten Wirtschaft und Steuern und Finanzen der Stadt Wedel; 

     9. dem Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadt Wedel; 

    10. der Stadtentwässerung Wedel; 

    11. der Stadtwerke Wedel GmbH; 

    12. dem zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte. 

 

(3) Der Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 

(4) Die Daten dürfen von dem Fachdienst Wirtschaft und Steuern der Stadt Wedel 
zum Zwecke der Steuererhebung nach dieser Satzung in einer Datenbank 
gesammelt und weiterverarbeitet werden. 

(5) Die Stadt Wedel, Fachdienst Wirtschaft und Steuern, speichert die 
personenbezogenen Daten für die Dauer der Steuerpflicht und im Rahmen der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 1 KAG handelt, wer als 
steuerpflichtige Person oder bei Wahrnehmung der Angelegenheit einer 
steuerpflichtigen Person  leichtfertig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen 
unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder die Stadt Wedel über 
steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt (leichtfertige 
Abgabenverkürzung). Die Strafbestimmungen des § 16 KAG bei Vorsatz bleiben 
unberührt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 2 KAG handelt auch, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig  
1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 
2. den Anzeigepflichten nach § 8 Absatz 1 nicht nachkommt,  
3. entgegen § 8 Absatz 2 seine Steuererklärung nicht abgibt bzw. nicht 

rechtzeitig abgibt,  
4. entgegen § 8 Absatz 3 seine Steuererklärung nicht nach dem amtlichen 

Vordruck erstellt, 
5. entgegen § 8 Absatz 3 seine Steuererklärung nicht eigenhändig 

unterschreibt, 
6. die in § 8 Absatz 4 genannten Unterlagen nicht einreicht oder als andere 

Person, insbesondere als Vermieterin oder Vermieter oder Verpächterin 
oder Verpächter, entgegen der Mitwirkungs- und Auskunftspflichten aus § 8 
Absatz 5 der Stadt Wedel auf Nachfrage die für die Steuerfestsetzung 
relevanten Tatbestände nicht mitteilt 

und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich 
oder einen anderen erlangt. 
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(3) Gemäß § 18 Absatz 3 KAG kann eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach 
Absatz 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

§ 11 

Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft und ersetzt ab diesem 
Zeitpunkt die Satzung der Stadt Wedel über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 30.10.2013, zuletzt 
geändert durch die 1. Nachtragssatzung vom 28.11.2016. 
 

(2) Für die Zeit der Rückwirkung der Satzung dürfen die Steuerpflichtigen nicht 
ungünstiger gestellt werden als nach der bisherigen Satzung. 
 

(3) Bestandskräftige Bescheide werden von der Rückwirkung der Satzung nicht 
erfasst. 

 

 

 

Ausgefertigt: 

Wedel, den XXXXX 

 

Stadt Wedel 

Der Bürgermeister 

 

gez. Schmidt 
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